
Klausur im Fach „Verwaltungslehre“ (SS 2003)

Insgesamt sind 100 Punkte erreichbar. Die pro Aufgabe erreichbare maximale Punktezahl ist jeweils 
zusammen mit der Aufgabenstellung angegeben.

A – Grundbegriffe (jeweils 5 Punkte – zusammen 25)

1. Was versteht man unter der „Einheit der Verwaltung“?
2. Was versteht man unter der „Einräumigkeit der Verwaltung“?
3. Was versteht man unter dem „Territorialprinzip“, was unter dem „Realprinzip“?
4. Was versteht man unter (De-) Konzentration bzw. (De-) Zentralisation ?
5. Welche (öffentlich-rechtlichen) Rechtsformen und Träger öffentlicher Verwaltung 

kennen Sie ?

Arbeitshinweis: Kurze Definitionen, d.h. maximal zwei, drei Sätze genügen.

B – Verwaltungsmodernisierung (jeweils 5 Punkte – zusammen 20)

1. Was versteht man unter dem "Neuen Steuerungsmodell", welche Kernelemente 
beinhaltet es?

2. Welche  Unterschiede  weist  das  "Neue  Steuerungsmodell"  zur  "klassischen" 
Verwaltungsreform auf?

3. Welche  Inhalte  des  "Neuen  Steuerungsmodells"  sind  Ihrer  Auffassung  nach 
problematisch?

4. Wie beurteilen Sie die Erfolgschancen für einen flächendeckenden Einsatz des 
Neuen Steuerungsmodells in den alten und neuen Bundesländern? 

5. Welche  Gründe  sprechen  nach  Ihrer  Auffassung  für  eine  Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung?

Arbeitshinweis: Versuchen Sie bitte, Ihre Ausführungen zu den einzelnen Teilaufgaben auf max ½ bis 
1 Seite zu begrenzen.

C – Unterschiede zwischen öffentlicher und privater Verwaltung (jeweils 5 Punkte – 
zusammen 25 Punkte)

1. Stellen Sie die Unterschiede zwischen Max Webers Bürokratietheorie und den 
Ansätzen der modernen Unternehmensführung dar!

2. Welchen besonderen Einschränkungen unterliegt das ökonomische Prinzip in der 
öffentlichen Verwaltung?

3. Folgt  die  Organisationsgliederung im  Kernbereich  der  öffentlichen  Verwaltung 
eher der Divisionalorganisation oder der Funktionalorganisation? Begründen Sie 
Ihre Entscheidung?

4. Erläutern  Sie  einige  der  wesentlichen Unterschiede  zwischen öffentlicher  und 
privater Verwaltung im Personalbereich!

5. Benennen Sie mindestens 5 wesentliche Unterschiede zwischen öffentlicher und 
privater Verwaltung, die unter C) bislang noch nicht angesprochen wurden!

Arbeitshinweis: Versuchen Sie bitte, Ihre Ausführungen zu den einzelnen Teilaufgaben auf max. ½ bis 
1 Seite zu begrenzen.



D – Verwaltungsaufbau (zusammen 30 Punkte)

1. Angenommen, Sie sind PressesprecherIn des Regierungspräsidiums Magdeburg 
und  haben  die  Aufgabe,  einer  aus  asiatischen  JournalistInnen  bestehenden 
Besuchergruppe den Verwaltungsaufbau der Bundesrepublik Deutschland sowie 
des  Landes  Sachsen-Anhalt  zu  erklären.  Entwerfen  Sie  eine  Skizze  Ihres 
Vortrags (20 Punkte).

2. Was  antworten  Sie  auf  die  Frage  eines  japanischen  Journalisten  aus  dieser 
Gruppe, was denn die öffentliche Verwaltung in Deutschland von der in anderen 
Ländern unterscheidet (10 Punkte)?

Noten für 100 Punkte:

Note Prozent Note Prozent
1,0 95% - 100% 2,7 72% -  75%
1,3 90% -  94% 3,0 68% -  71%
1,7 85% -  89% 3,3 63% -  67%
2,0 80% -  84% 3,7 58% -  62%
2,3 76% -  79% 4,0 50% -  57%

5 0% -  49%


